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Gesetzestexte
Grundgesetz, Artikel 140:
„Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage 

bleiben als Tage der Arbeitsruhe... gesetzlich geschützt.“
Bundesarbeitszeitgesetz §10, Abs. 1, Nr. 7
„Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen 

werden können, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und 
Feiertagen ... beschäftigt werden...

7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und 
Vergnügungseinrichtungen, beim Fremdenverkehr, sowie 
in Museen und wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken.“



  

So bewerten Bibliotheksbeschäftigte ihre 
Arbeitsqualität
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